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Deutscher 
Caritasverband e.V.   

 
BK 4/2025 
 
Beschluss 
der Bundeskommission 
am 4. Dezember 2025 in Fulda  
 

 

Tarifrunde 2025 – Teil 2 von 3 
und 

Korrekturbeschluss zu den AVR ab 2027 
 
 

A. 
 

Beschlusstext: 
 

 
I. Änderungen ab dem 1. Januar 2025 

 
1. Änderungen in Anhang D der Anlagen 31 und 32 zu den AVR – Hebammen  

 
Teil I. a) „Entgeltgruppen zu Anhang B“ im Anhang D der Anlagen 31 und 32 zu 
den AVR werden jeweils wie folgt geändert: 

 
Nach der Entgeltgruppe P 9 wird jeweils die folgende Entgeltgruppe P 11 samt 
Anmerkungen neu eingefügt: 
 
„Entgeltgruppe P 11  

1. Ab 1. Januar 2025: Hebammen mit abgeschlossener Hochschulbildung 
und entsprechender Tätigkeit.  

2. Ab 1. Juli 2025: Hebammen und Entbindungspfleger der Entgeltgruppe P 
8 Fallgruppe 3, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tätigkeiten der Fallgruppe 1 ausüben. 

 
Anmerkung zu Fallgruppe 1: 

1Hebammen, denen am 1. Januar 2025 oder danach Tätigkeiten übertragen 
sind, die eines der Tätigkeitsmerkmale der Entgeltgruppe P 11 Fallgruppe 1 in 
der seit dem 1. Januar 2025 geltenden Fassung erfüllen, werden rechtlich so 
gestellt, als ob sie seit der Übertragung der Tätigkeit, frühestens seit dem 1. 
Januar 2025, in die entsprechende Entgeltgruppe eingruppiert gewesen wären. 
2Satz 1 findet so lange Anwendung, wie die Voraussetzungen eines dieser Tä-
tigkeitsmerkmale weiterhin vorliegen, längstens jedoch, bis diese Hebammen 
oder Entbindungspfleger in der Entgeltgruppe P 11 Fallgruppe 1 eingruppiert 
sind. 
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Anmerkung zu Fallgruppe 2: 

1Hebammen, denen am 1. Juli 2025 oder danach Tätigkeiten übertragen sind, 
die eines der Tätigkeitsmerkmale der Entgeltgruppe P 11 Fallgruppe 2 in der 
seit dem 1. Juli 2025 geltenden Fassung erfüllen, werden rechtlich so gestellt, 
als ob sie seit der Übertragung der Tätigkeit, frühestens seit dem 1. Juli 2025, 
in die entsprechende Entgeltgruppe eingruppiert gewesen wären. 2Satz 1 findet 
so lange Anwendung, wie die Voraussetzungen eines dieser Tätigkeitsmerk-
male weiterhin vorliegen, längstens jedoch, bis diese Hebammen oder Entbin-
dungspfleger in der Entgeltgruppe P 11 Fallgruppe 2 eingruppiert sind.“ 

 
2. Inkrafttreten  

 
Die Änderungen nach Ziffer I treten zum 1. Januar 2025 in Kraft. 

 
 
II. Änderungen ab dem 1. Januar 2027 

 
1. Änderungen im Anhang Entgeltordnung (EGO) der AVR (2027) – Hebammen 

 
Teil B Abschnitt XI. Ziffer 1 des Anhangs Entgeltordnung der AVR (2027) wird 
wie folgt geändert:  
 
Nach der Entgeltgruppe P 9 wird folgende Entgeltgruppe P 11 samt Anmerkun-
gen neu eingefügt: 
 
„Entgeltgruppe P 11  

1. Hebammen mit abgeschlossener Hochschulbildung und entsprechender  
Tätigkeit.  

2. Hebammen und Entbindungspfleger der Entgeltgruppe P 8 Fallgruppe 3, 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten der Fallgruppe 1 ausüben. 
 

Anmerkung zu Fallgruppe 1: 

1Hebammen, denen am 1. Januar 2025 oder danach Tätigkeiten übertragen 
sind, die eines der Tätigkeitsmerkmale der Entgeltgruppe P 11 Fallgruppe 1 in 
der seit dem 1. Januar 2025 geltenden Fassung erfüllen, werden rechtlich so 
gestellt, als ob sie seit der Übertragung der Tätigkeit, frühestens seit dem 1. Ja-
nuar 2025, in die entsprechende Entgeltgruppe eingruppiert gewesen wären. 
2Satz 1 findet so lange Anwendung, wie die Voraussetzungen eines dieser Tä-
tigkeitsmerkmale weiterhin vorliegen, längstens jedoch, bis diese Hebammen 
oder Entbindungspfleger in der Entgeltgruppe P 11 Fallgruppe 1 eingruppiert 
sind. 
 
Anmerkung zu Fallgruppe 2: 

1Hebammen, denen am 1. Juli 2025 oder danach Tätigkeiten übertragen sind, 
die eines der Tätigkeitsmerkmale der Entgeltgruppe P 11 Fallgruppe 2 in der seit 
dem 1. Juli 2025 geltenden Fassung erfüllen, werden rechtlich so gestellt, als ob 
sie seit der Übertragung der Tätigkeit, frühestens seit dem 1. Juli 2025, in die 
entsprechende Entgeltgruppe eingruppiert gewesen wären. 2Satz 1 findet so 
lange Anwendung, wie die Voraussetzungen eines dieser Tätigkeitsmerkmale 
weiterhin vorliegen, längstens je-doch, bis diese Hebammen oder Entbindungs-
pfleger in der Entgeltgruppe P 11 Fall-gruppe 2 eingruppiert sind.“ 
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2. Inkrafttreten 
 

Die Änderungen nach Ziffer II treten zum 1. Januar 2027 in Kraft. 
 

III. Korrekturbeschluss zu den AVR ab 2027 
 

1. Änderung in § 3 Teil I. Anhang Überleitung – Auskunftsverlangen 
In § 3 Absatz 4 Teil I. Anhang Überleitung AVR (2027) wird um einen Satz 4 
ergänzt: 

 
„4Der Mitarbeiter kann das Verlangen frühestens ab dem 1. Juni 2026 geltend  
machen.“ 

 
2. Änderung in § 6 Teil I. Anhang Überleitung – Antrag auf Höhergruppierung 

 
Absatz 2 des § 6 Teil I. Anhang Überleitung AVR (2027) wird um die Sätze 3 und 
4 ergänzt:  
 
„3Wird der Höhergruppierungsantrag innerhalb eines Jahres ab dem Tag der 
Überleitung des Mitarbeiters (§ 3) gestellt, richten sich die Stufenzuordnung und 
-laufzeit in der höheren Entgeltgruppe nach § 5. 4Die Stufenzuordnung und -lauf-
zeit nach Satz 3 findet keine Anwendung, wenn die korrigierende Höhergruppie-
rung bereits vor dem Antrag auf Überleitung hätte erfolgen müssen.“ 

 
3. Inkrafttreten 

 
Die Änderungen nach Ziffer III treten zum 4. Dezember 2025 in Kraft. 
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B. 
 

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt 
 
Mit dem Beschluss wird die Tarifeinigung im Rahmen der Tarifrunde 2025 zum TVöD in einem 
zweiten Teil-Beschluss für den Geltungsbereich der AVR-Caritas sowohl in der aktuellen Fassung 
als auch in den von der Bundeskommission am 9. Oktober 2025 in Fulda beschlossenen neuen 
AVR (gültig ab 1. Januar 2027) bezüglich der Eingruppierung der Hebammen nachvollzogen. 
Über die übrigen Punkte aus der Tarifrunde 2025 zum TVöD wird weiterverhandelt. Sie bleiben 
weiteren Teil-Beschlüssen vorbehalten.  

Die Korrekturen zu den AVR ab 2027 betreffen den Anhang Überleitung. Zum einen wird präzi-
siert, wann frühestens der Mitarbeiter das Verlangen nach verbindlicher Auskunft des Dienstge-
bers im Vorfeld eines eventuellen Überleitungsantrags geltend gemacht werden kann. Zum an-
deren wird die Regelung zur Stufenzuordnung und -laufzeit bei einem Antrag auf Höhergruppie-
rung aufgrund der neuen Entgeltordnung ergänzt.  

 
 

C. 
 

Beschlusskompetenz 
 
Die Regelungen betreffen Rechtsnormen über den Inhalt des Dienstverhältnisses nach § 1 Abs. 
4 Satz 1 AK-Ordnung. Damit besteht die Kompetenz der Bundeskommission der Arbeitsrechtli-
chen Kommission gem. § 13 Abs. 1 Satz 1 AK-Ordnung zur Regelung. 
 

* * * 
 
Fulda, 4. Dezember 2025 
 
 
gez. Renate Jachmann-Willmer 
Vorsitzende der Arbeitsrechtlichen Kommission  

 
 


